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An


alle Bundesministerien,


alle Parlamentsclubs,


die Verbindungsstelle der Bundesländer,


die Österreichische Arbeitsgemeinschaft Rehabilitation,


den Verein Integration Österreich,


die Lebenshilfe Österreich,


die Präsidentin des Österreichischen Gehörlosenbundes,


Frau Mag. Silvia Oechsner,


Frau Dr. Elisabeth Wundsam,


Herrn Martin Ladstätter, Verein Bizeps,


Herrn Mag. Michael Krispl,


Herrn Univ. Prof. Dr. Volker Schönwiese,


Frau Generalsekretärin der ÖVP, Abg. z. NR Dr. Maria Rauch�Kallat,


Herrn Mag. Thomas Drozda, Kabinett des Herrn Bundeskanzlers.
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Betrifft: Arbeitsgruppe zur Durchforstung der Rechtsordnung hinsichtlich behindertenbenachteiligender Bestimmungen;


	Stand der Arbeiten











In der konstituierenden Sitzung der im Gegenstand genannten Arbeitsgruppe am 8. Jänner 1998 wurde in Aussicht genommen, der Bundesregierung bis Jahresende einen Endbericht vorzulegen.





Wie dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst mitgeteilt wurde, sind die Arbeiten in den Unterarbeitsgruppen “Mobilität-Verkehr-Wohnen-Bauen-Freizeit-Kommunikation” (Vorsitz: Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr), “Bildung-Erziehung-Kultur” (Vorsitz: Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten) sowie “Beschäftigung-Erwerbstätigkeit-Altersvorsorge-Berufsausbildung” (Vorsitz: Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales) im wesentlichen abgeschlossen und sollen die diesbezüglichen Berichte dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst demnächst übermittelt werden. Die Arbeit der unter Vorsitz des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst eingerichteten Unterarbeitsgruppe “Rechtsschutz” wird ebenfalls in Kürze abgeschlossen sein.





Die Berichte der Unterarbeitsgruppen werden vom Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst zu einem vorläufigen Gesamtbericht zusammengefaßt und an alle bisher beteiligten Stellen bis Ende September zur Begutachtung ausgesendet werden. Der auf Grund der Ergebnisse der Begutachtung überarbeitete Endbericht soll sodann in einer abschließenden Plenarsitzung der Arbeitsgruppe behandelt und in der Folge dem Bundeskanzler mit der Empfehlung vorgelegt werden, diesen Bericht der Bundesregierung zur Kenntnis zu bringen.








23. Juli 1998


Für den Bundeskanzler:


OKRESEK





Für die Richtigkeit


der Ausfertigung:
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